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Parl. Staatssekretär Christian Schmidt

Bundesminister bzw. von der Bundesregierung nicht he-
rabgestuft werden können und daher nicht offen zu se-
hen sind. Die anderen werden Ihnen jedoch, soweit es ir-
gendeine Möglichkeit gibt, offen zur Kenntnis gegeben
und damit der Bewertung ausgesetzt. 

Wir kennen die Berichte. Sie geben uns Anlass zu Be-
sorgnis. Wir wollen uns jetzt die Zeit nehmen, dieses zu
bewerten. Dafür bitte ich nicht nur um Verständnis. Ich
bitte auch, nachzuvollziehen, wie ein ordentlicher Um-
gang mit solchen nicht schönen Dingen stattzufinden
hat. Ich gestehe Ihnen zu: Diese Zeit hätten wir uns
schon längst nehmen müssen. Dafür hätten die Informa-
tionen aber komplett vorliegen müssen. Daraus entste-
hen Unmut und verständlicher Ärger, nicht nur im Deut-
schen Bundestag, sondern auch im Bundesministerium
der Verteidigung. Ich kann Ihnen definitiv zusichern,
dass, sobald die Informationen da sind, Ihnen nichts vor-
enthalten wird, dass wir unseren Auftrag so verstehen,
dass wir dem Deutschen Bundestag vollumfänglich Be-
richt erstatten.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse: 
Da ich sie in der Meldeliste übersehen habe, erteile

ich zur letzten Frage noch Kollegin Beck das Wort. 

Marieluise Beck (Bremen) (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): 

Herr Staatssekretär, Sie sind eben schon nach den Er-
kundungen des Bremer Anwalts befragt worden. Dieser
Anwalt ist schon am 27. mit ersten Erkundungsergebnis-
sen an die Öffentlichkeit gegangen. Nach seinen Aussa-
gen, die in den Medien wiedergegeben worden sind,
liegt dem Bundesverteidigungsministerium schon seit
zwei Wochen ein Schreiben mit den Untersuchungs-
ergebnissen vor. 

Ich bin sehr erstaunt: Wie kann es sein, dass Ihnen
nicht einmal der Name dieses Anwalts bekannt ist? Ich
frage Sie auch: Trifft es zu, dass dieser Anwalt mithilfe
der UN-Organisation UNAMA und anderen Menschen-
rechtsorganisationen vor Ort recherchiert hat? Wie kann
es sein, dass Sie von diesen Recherchen nichts wissen,
und wie kann es sein, dass Sie sich mit dem Recherche-
ergebnis, dass bei diesem Bombenangriff 179 Menschen
getötet worden sein sollen, noch nicht auseinanderge-
setzt haben? 

Christian Schmidt, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister der Verteidigung: 

Die Nichtkenntnis des Namens bezieht sich auf mich
persönlich, Frau Kollegin Beck. Jetzt, da Sie gesprochen
haben, erinnere ich mich daran, dass Sie den Brief wei-
tergeleitet haben. Ich werde Ihnen die Antwort zu dieser
Frage schriftlich zukommen lassen. 

(Abg. Marieluise Beck [Bremen] [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN] meldet sich zu einer
weiteren Frage)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse: 
Eine Nachfrage erlaubt keine weitere Frage.

Christian Schmidt, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister der Verteidigung: 

Ja, Herr Präsident, ich darf darauf hinweisen, dass
diese Frage nicht schriftlich eingereicht worden ist. Ich
bitte darum, Frau Kollegin Beck, dass Sie mein Ange-
bot, Ihnen schriftlich zu antworten, der Fairness halber
annehmen. 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse: 
Damit wollen wir es bewenden lassen, Frau Kollegin

Beck. Nach einer Nachfrage darf man nicht noch einmal
nachfragen. Es gibt einfache Regeln; sonst kommen wir
nie voran. 

Damit sind diese beiden Fragen erledigt. Frage 3 der
Kollegin Lötzsch und Frage 4 des Kollegen Hunko wer-
den schriftlich beantwortet.

Wir kommen damit zum Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend.

Ich rufe Frage 5 der Abgeordneten Ute Kumpf auf:
In welcher Höhe beabsichtigt die Bundesregierung die

Förderung der Nationalen Kontakt- und Informationsstelle zur
Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen,
NAKOS, auch 2010 fortzusetzen und damit dem Votum des
Deutschen Bundestages zur Förderung der NAKOS aus den
Haushaltsverhandlungen zum Bundeshaushalt 2009 auch im
neuen Bundeshaushalt Rechnung zu tragen, und aus den Mit-
teln welchen Ressorts wird die NAKOS 2010 gefördert?

Bitte schön, Herr Parlamentarischer Staatssekretär
Kues.

Dr. Hermann Kues, Parl. Staatssekretär bei der Bun-
desministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 

Der Bundeshaushalt 2010 ist noch nicht verabschie-
det, geschweige denn in Kraft getreten. Insofern kann
dazu natürlich nichts Abschließendes gesagt werden. Ich
sage hier aber vorweg, weil wir uns schon in der letzten
Legislaturperiode im Rahmen von Fragestunden, aber
auch im Rahmen von anderen Debatten mehrfach da-
rüber unterhalten haben, dass es auch für NAKOS keine
auf Dauer angelegte Förderung geben wird. Es hat im-
mer eine Projektförderung gegeben. Für 2010 liegt auch
ein Antrag vor. Wenn der Bundeshaushalt verabschiedet
ist, wird darüber befunden werden.

Sie wissen, dass NAKOS eine Organisation ist, die
hinsichtlich ihrer Tätigkeitsschwerpunkte teilweise
parallel zu anderen Organisationen arbeitet. Das Bundes-
ministerium für Gesundheit fördert NAKOS im Rahmen
des Haushaltstitels „Zuschüsse und Beiträge an zentrale
Einrichtungen und Verbände des Gesundheitswesens“
mit einzelnen Vorhaben. 2009 lag der Schwerpunkt der
Projektarbeit bei der Information und Aufklärung über
den Nutzen der gesundheitlichen Selbsthilfe für die Prä-
vention und die individuelle Krankheitsbewältigung. Für
2010 liegt ein Antrag für ein zweijähriges Projekt im Be-
reich „Selbsthilfe im Wandel“ vor. Darüber wird befun-
den werden, wenn der Bundeshaushalt in Kraft getreten
ist.
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Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse: 
Bitte schön, Kollegin Kumpf.

Ute Kumpf (SPD): 
Herr Präsident! Herr Staatssekretär, ein kleines, ein

bescheidenes, aber ein genauso wichtiges Thema ist das
Thema Selbsthilfe. Daher habe ich eine Nachfrage.

Wir haben uns in der Enquete-Kommission zum
Thema „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“
darauf verständigt, dass das bürgerschaftliche Engage-
ment aus dem Ehrenamt, aus der Selbsthilfe, aus Freiwil-
ligendiensten und aus sonstigen Initiativen besteht und
so zu bewerten ist. In Ihrem Koalitionsvertrag ist unter
dem Stichwort „Ehrenamt“ eine Strategie beschrieben,
die Sie verfolgen wollen, um nachhaltige Rahmenbedin-
gungen und eine nachhaltige Infrastruktur für das bür-
gerschaftliche Engagement aufzubauen, sowohl auf der
Bundesebene als auch auf der lokalen Ebene.

Ihren Ausführungen ist zu entnehmen, dass Sie die
Selbsthilfe nicht mehr zum bürgerschaftlichen Engage-
ment zählen. Trifft das zu? Es war immer ein Streit-
punkt, dass Sie gesagt haben, dass das vielleicht für die
Einzelnen sinnvoll ist, aber nicht für die Gesellschaft. Ist
das Ihre Bewertung, und muss somit eine ganze Reihe
von Organisationen damit rechnen, dass sie nicht mehr
gefördert werden?

Darüber hinaus haben Sie eine Fehleinschätzung des
Ministeriums dargestellt, wonach die Selbsthilfe im Be-
reich der Gesundheit nur ein Drittel der Aktivitäten um-
fasst. Wie will das Ministerium seinem Anspruch, den es
immer vertreten hat, auch in Zeiten der Großen Koali-
tion, gerecht werden? Ich weiß: Wir haben uns immer
gestritten. Sie waren mehr für das traditionelle Ehren-
amt. Der Koalitionsvertrag besagt auch, dass Sie sich
darauf zurückziehen wollen. Andererseits haben Sie in
Ihrem Koalitionsvertrag eine sehr anspruchsvolle Enga-
gementstrategie formuliert. Wie wollen Sie hier die Brü-
cke schaffen, zumal Ihnen jetzt das Personal abhanden
gekommen ist, weil es in anderen Ministerien ressor-
tiert? Wie ist Ihre Antwort darauf?

Dr. Hermann Kues, Parl. Staatssekretär bei der Bun-
desministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 

Zunächst einmal: Die Selbsthilfe im weitesten Sinne
gehört sicherlich zum bürgerschaftlichen Engagement.
Das wird ein Schwerpunkt bleiben; das ist selbstver-
ständlich.

Ich sage aber noch einmal ausdrücklich: Das enthält
keine Aussage darüber, ob eine ganz bestimmte Institu-
tion dauerhaft gefördert wird. Im Gegenteil, wir wollen
keine Dauerförderung von allgemeinen Einrichtungen
und dürfen dies, um das ausdrücklich zu sagen, auch
nicht leisten. Das ist die Meinung, die wir immer vertre-
ten haben. Das trifft nicht nur auf einen Teil der Bundes-
regierung zu – auch in der letzten Legislaturperiode
nicht –, sondern auf die Bundesregierung insgesamt; und
das gilt heute auch noch. 

Sie wissen – Sie kennen sich da ja im Einzelnen
aus –, dass die Gruppen, die über NAKOS gefördert

werden, teilweise auch von anderen großen Trägern, bei-
spielsweise von Krankenkassen, gefördert werden. Ich
glaube, dass es vor diesem Hintergrund verständlich ist,
dass auch in einem Ministerium, das großen Wert auf
Engagementpolitik liegt, genau hingeschaut wird: Sind
das zielgerichtete Projekte? Können wir sie fördern?
Wie können wir sie fördern? – Zunächst einmal brau-
chen wir aber einen Haushalt. Dann werden wir über das
konkrete Projekt, das jetzt beantragt worden ist, spre-
chen können.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse: 
Noch eine Nachfrage?

Ute Kumpf (SPD): 
Ja. Ich habe noch eine Nachfrage, und zwar zum

Stichwort „Selbsthilfe“. Sie selbst schreiben in Ihrem
Koalitionsvertrag – ich zitiere –:

Wir wollen eine Nationale Engagementstrategie
u. a. zusammen mit dem Nationalen Forum für
Engagement und Partizipation umsetzen, ein Ge-
setz zur Förderung des bürgerschaftlichen Engage-
ments verfolgen, das alle geeigneten Rahmenbedin-
gungen für eine nachhaltige Infrastruktur und
Stabilisierung von Engagement und Partizipation
berücksichtigt …

Heißt das, dass für Sie die Selbsthilfe letztendlich nicht
zu diesem Förderinstrumentarium gehört? Klammern
Sie die Selbsthilfe als einen Teil des bürgerschaftlichen
Engagements in Ihrer Engagementstrategie aus? Ist das
die Schlussfolgerung aus dem, was Sie gerade gesagt ha-
ben?

Dr. Hermann Kues, Parl. Staatssekretär bei der
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend: 

Nein, die Selbsthilfe – das habe ich auch gesagt – ge-
hört eindeutig dazu. Das heißt aber keineswegs, dass ein
konkretes Projekt bzw. eine konkrete Institution dauer-
haft gefördert wird. Das können Sie dem Koalitionsver-
trag auch nicht entnehmen. 

(Ute Kumpf [SPD]: Wir werden uns wiederse-
hen!)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse: 
Danke schön.

Wir kommen damit zum Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums für Gesundheit. Ich rufe die Frage 6 der
Kollegin Marlies Volkmer auf: 

Wie ist sichergestellt, dass die unter den Bedingungen der
geänderten Meldepflicht für die Neue Grippe – H1N1 – ge-
wonnenen Daten für die Ständige Impfkommission, STIKO,
qualitativ und quantitativ ausreichend sind, damit die STIKO
die Überprüfung der Impfempfehlung umfassend auf objek-
tive Kriterien stützen kann und nicht subjektive Einschätzun-
gen überwiegen?

Zur Beantwortung der Frage steht der Parlamentari-
sche Staatssekretär Daniel Bahr zur Verfügung.


